
 

 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 6 der 

am 30. Juli 2010 in Leipzig stattfindenden Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

„a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. Juli 2015 das Grundkapital der 

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um 

bis zu insgesamt EUR 90.170,00 durch Ausgabe von bis zu 90.170 neuen 

Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden 

dürfen jeweils auf den Inhaber lautende Stammaktien; die 

Gewinnbeteiligung kann abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt 

werden. Der Mindestausgabebetrag je Stückaktie beträgt EUR 3,00. Der 

Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist 

jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: 

� wenn die Aktien ausgegeben werden, um Unternehmen, Beteiligungen 

an Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben;  

� für Spitzenbeträge; 

� wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und der 

Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren rechnerischer 

Wert 10% des Grundkapitals, insgesamt also höchstens EUR 

196.780,00 nicht übersteigt; für die Frage des Ausnutzens der 10%-

Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer 

Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

� soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 

Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder 

Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es 

ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als 

Aktionär zustehen würde. 

 

Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 

Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

b)  Zwischen § 4 Absatz 4 und § 4 Absatz 5 der Satzung wird folgender neuer 

Absatz 4a eingefügt:  

 



 

 

'Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juli 2010 

ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 30. Juli 2015 das Grundkapital der 

Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um 

bis zu insgesamt EUR 90.170,00 durch Ausgabe von bis zu 90.170 neuen 

Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2010). Ausgegeben werden dürfen jeweils auf den Inhaber lautende 

Stammaktien; die Gewinnbeteiligung kann abweichend von § 60 Abs. 2 

AktG festgesetzt werden. Der Mindestausgabebetrag je Stückaktie beträgt 

EUR 3,00. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein 

Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: 

 

� wenn die Aktien ausgegeben werden, um Unternehmen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu 

erwerben;  

� für Spitzenbeträge; 

� wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, 

der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und der 

Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren 

rechnerischer Wert 10% des Grundkapitals, insgesamt also 

höchstens EUR 196.780,00 nicht übersteigt; für die Frage des 

Ausnutzens der 10%-Grenze ist der Ausschluss des 

Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 

� soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 

Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder 

Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, 

wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. 

Optionsrechts als Aktionär zustehen würde. 

 

Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 

Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.' 

 

c)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Absätze 1, 2 und 4a 

der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 

2010) nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des 

Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend zu 

ändern.“ 

 

 

 

 



 

 

Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkt 6 

Der  Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 

2 AktG einen schriftlichen Bericht zu der in Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts:  

Der vorgeschlagene Beschluss sieht zunächst vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

auszuschließen, wenn die neuen Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder von Unternehmensteilen ausgegeben werden sollen. 

 

Damit wird es dem Vorstand ermöglicht, Aktien der Gesellschaft in geeigneten Fällen, 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen, einzusetzen und hierdurch einen 

Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Denn der Erwerb von Unternehmen gegen Ausgabe von 

Aktien ist eine liquiditätsschonende Gestaltung des Unternehmenskaufs, die den Veräußerern 

eines Unternehmens die Möglichkeit eröffnet, am Unternehmenserfolg der Gesellschaft zu 

partizipieren, und daher zu für die Gesellschaft vorteilhaften Erwerbspreisen führt. Die Natur 

von Unternehmenskäufen, die eine schnelle und diskrete Abwicklung erfordert, macht es 

erforderlich, die Verwaltung der Gesellschaft zum Bezugsrechtsausschluss zu ermächtigen, da 

die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Zwecke des 

Bezugsrechtsausschlusses – abgesehen von den damit verbundenen Kosten – den zeitlichen 

Rahmen und die gebotene Vertraulichkeit vor Abschluss des Unternehmenskaufvertrages 

sprengen würde. Mit dem Genehmigten Kapital erhält der Vorstand eine moderne 

Akquisitionswährung an die Hand, die er ggf. zum externen Wachstum der Gesellschaft 

einsetzen kann. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, weil die Emission von 

Aktien gegen Sachleistung voraussetzt, dass der Wert der Sachleistung in einem 

angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 

 

Der vorgeschlagene Beschluss sieht ferner vor, dass das Bezugsrecht der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden darf. Diese 

Maßnahme dient der Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses, mithin zu einer 

Erleichterung der technischen Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der 

Aktionäre und ist daher erforderlich und angemessen.  

 

Darüber hinaus ist die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses bei Kapitalerhöhungen 

gegen Bareinlage vorgesehen, wenn (i) diese zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht 

überschreitet und (ii) der Ausgabepreis der Aktien den Börsenkurs der Gesellschaft nicht 

wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, 

Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf 

gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Auch dieser Bezugsrechtsausschluss liegt im 

Interesse der Gesellschaft. Dadurch soll zum einen die Möglichkeit eröffnet werden, einen 

Teil der Kapitalerhöhung dem breiten Publikum über die Börse anzubieten und dadurch den 



 

 

Kreis der Aktionäre im Inland und ggf. auch im Ausland zu vergrößern. Zum anderen soll die 

Möglichkeit geschaffen werden, bei Bedarf einem strategischen Investor zur Unterstützung 

strategischer Allianzen eine Beteiligung anzubieten, die gleichzeitig die Finanzkraft und 

Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft stärkt. Schließlich eröffnet dieser 

Bezugsrechtsausschluss auch die Möglichkeit, die Aktien im Wege einer Privatplatzierung zu 

einem für die Gesellschaft günstigen Zeitpunkt auszugeben. Die Interessen der Aktionäre sind 

dadurch gewahrt, dass sie über die Börse Aktien zukaufen können, um ihre Beteiligungsquote 

zu erhalten; aufgrund des börsenkursnahen Ausgabepreises wäre ein solcher Zukauf für 

unsere Aktionäre wirtschaftlich neutral. Darüber hinaus wird bei der Ausnutzung dieser 

Ermächtigung berücksichtigt werden, ob und inwieweit andere Ermächtigungen zum 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bereits ausgenutzt worden sind. 

Aufgrund des börsenkursnahen Ausgabepreises wird der Wert der Beteiligung der Aktionäre 

nicht verwässert. 

 

Schließlich ist vorgesehen, dass das Bezugsrecht der Aktionäre durch den Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für die Einräumung von Bezugsrechten an die Inhaber von 

Wandelschuldverschreibungen, Wandelgenussrechten oder Optionsrechten ausgeschlossen 

werden darf. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich, um bei einer mit Zustimmung 

der Hauptversammlung erfolgenden Begebung von Wandelschuldverschreibungen, 

Wandelgenussrechten oder Genussrechten bzw. Schuldverschreibungen mit Optionsrechten 

die Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, Wandel- bzw. 

Optionsgenussrechte so ausgestalten zu können, dass sie vom Kapitalmarkt aufgenommen 

werden.  

 
Im Übrigen sind zu den jeweiligen Ausgabebeträgen im gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine 

Angaben möglich, da offen ist, wann und inwieweit das Genehmigte Kapital in Anspruch 

genommen wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Mindestausgabebetrag je Stückaktie im 

Beschluss auf EUR 3,00 festgesetzt wird. Soweit der Bezugsrechtsausschluss nicht gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt, wird der Vorstand den Ausgabebetrag unter 

Berücksichtigung der Interessen unserer Gesellschaft und ihrer Aktionäre sowie des 

jeweiligen Zwecks angemessen festsetzen. 

 

Leipzig, den ___. Juni 2010 

 

__________________________      _________________________ 

Jan Valentin       Thomas Gudel 

 

 


